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RS OGH 1954/4/10 2Ob1024/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1954

Norm

ABGB §862

ABGB §1295 IIf7a

Rechtssatz

Die Erklärung des Eigentümers einer Liegenschaft, er werde bis zu einem bestimmten Termin dem Pachtwerber im

Wort bleiben und eine anderweitige Verfügung unterlassen, bedeutet ein einseitiges Anbot mit Bindungsfrist.

Schadenersatzanspruch wegen Nichteinhaltung dieser Frist.
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